
Aber die fchmerzlichfte Prüfung blieb dem frommen Grafen nicht erfpart.

Im Jahre 1635 mußte er vor den Kaiferlidien, die Saarbrücken befehlen,

nach Meß flüchten, wo er fünf Jahre fpäter im Elend ftarb. Seine

Witwe, Gräfin Anna Amalia, kehrte nadi Saarbrücken zurück und

ftarb hier im Jahre 1651. Sie wurde als das erfte Mitglied des

grätlidien Kaufes in der Schloßkirdie begraben, doch die Armut der

Zeit gönnte audi ihr kein Denkmal.

Im Verlaufe des Krieges war die Bürgerfchaft durch Peft, Hungersnot,

Brand und Auswanderung lehr zufammengefchmolzen. Aus dem Jahre

1635 wird berichtet: „In beiden Städtchen find letztmals nit mehr als

70 Bürger und diefe ganz ruiniert.“ Die Lehrer des Gymnafiums

waren bis auf einen an der Peft geftorben; diefer, Magifter Philippi,

unterrichtete allein die wenigen übrig gebliebenen Schüler, bezog aber

keine Bcfoldung, da die Gefälle von St. Arnual, Herbitzheim und Wad¬

gaffen ausblieben, und war auf die Erkenntlichkeit der Eltern angewiefen.

Dazu verfah er die Pfarreien zu St, Arnual, Bedungen und Wilhelms¬

brunn, von denen die letztere 3 Stunden von Saarbrücken entfernt lag.

Wie er dem Grafen berichtete, hatte er in zwei Jahren 68 mal den

Kreuzwald mit Leibs- und Lebensgefahr durchwandert. Im Unterricht

wurde er fpäter von dem Pfarrer Sdiloffer in Saarbrücken unterftützt,

dodi die Zahl der Schüler war fo gering, daß beide den Unterricht

in ihren Wohnungen erteilten.

Später war der Rektor des Gymnafiums zugleich Diaconus in Saar¬

brücken und Pfarrer zu Gersweiler und Klarental.

5. DIE REUNIONSZEIT
Nur langfam vermochten fich die verarmten Städte von dem Kriegs¬

elend zu erholen, und es dauerte viele Jahre, bis die Spuren der aus-

geftandenen Leiden einigermaßen verwifcht waren. Schweden und Kaifer-

liche, Lothringer und Franzofen hatten nadicinander die Städte heießt

gehalten und von dem Gut der Bürger gelebt, Brandfchaßung und
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andere Bedrückung verübt. Die Wohnhäuier waren verfallen und zum

Teil verbrannt, auch die Mauern, Tore und ftädtiiehen Gebäude waren

zum Teil zerftört.

Diefe traurigen Verhältniffe wirkten natürlich auch auf die Lage der

evangelifchen Gemeinde ein.

Graf Guftav Adolf (1659—1677) war redlich bemüht, wie dem ganzen

Lande, fo auch den Städten wieder aufzuhelfen. Er lielj Verzeichniffe

der ausgewanderten Bürger auffeljcn und He zur Rückkehr auffordern.

Um neue Bewohner in die verödeten Städte zu ziehen, verordnete der

Graf am 9. Februar 1664, dalj von dem Einzugs- und Zunftgeld,

das beim Eintritt Fremder in die Bürgcrfchaft entrichtet werden muffte,

einige Jahre lang ein Drittel nadigelaffen und denen, welche ruinierte

oder neue Häufer aufbauten, 5, 6 und mehr Jahre Befreiung von Real-

und Perfonallalten gewährt werden könne. Diefe Erleichterung beftand

bis 1679. In der Tat finden fich feit diefer Zeit in unfern Städten eine

Reihe von neuen evangelifchen Familiennamen, deren Träger damals

zugewandert fein müffen, z. B. Korn aus Brandenburg, Haldy aus

der Schweiz, Sehmer aus Baden u. a. Im Jahre 1671 belief fich „die

Mannfchaft“ von Saarbrücken wieder auf 225, die von St. Johann auf

191 Köpfe. Auch der Wohlftand hob fich langfam wieder, da einige

gute Jahre reiche Ernte brachten und der Holzreichtum der Wälder bei

holländifchcn Händlern guten Abfatj fand.

Diefer Friedenszuftand war leider nicht von langer Dauer; denn fchon

1672 brach infolge der Ländergier Ludwigs XIV. ein neuer Krieg aus,

der für Land und Städte verhängnisvoll wurde.

Bereits im Herbft 1672 hatten Durchmärfche und Einquartierungen

franzöfifdier Kriegsvölker ftattgefunden, doch fanden zunächft keine

Feindfeligkeiten ftatt. Gegen den Ausgang des Jahres 1673 aber

erfchien ein franzöfifdier Proviantkommiffarius in Saarbrücken, um zur

Verpflegung der TurenneJchen Armee, welche an der Saar ihre Winter¬

quartiere beziehen follte, Vorräte an Frucht und Mehl aufzukaufen,
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und bald langten Abteilungen dicier Truppen hier an. Am 2. Dezember

rückte eine Kompagnie Reiter unter dem Befehl eines Kapitäns fowie

der Marquis von Rodiefort mit feiner Garde hier ein, welcher lein

Quartier im Schlöffe nahm. Diefem folgten am 3. zwei Kompagnien

Dragoner, die fogleidi die Tore und alle Poften befehlen. Unmittelbar

hierauf wurde der gräfliche Hofmeifter Joh. Karl von Rüdesheim ver¬

haftet und am 5. nach Nanzig abgeführt. Am Abend des 11. Dezember

erlitt Graf Guftav Adolf dasfelbe Schickfal, weil er fich weigerte, fich

mit dem König von Frankreich gegen den Kaifer zu verbünden. Er wurde

auf Befehl des Marquis von Rochefort als Gefangener auf das Rathaus

gebracht und am andern Tage durch eine Schwadron Dragoner nach

Met-5 abgeführt. Nur mit großer Mühe gelang es feiner Gemahlin

Eleonore Klara, die Freilaffung ihres Gatten zu bewirken.

Am 13. Mai kam Graf Guftav Adolf aus feiner Gefangenfchaft von

Metj nach Saarbrücken zurück; da ihm aber der Aufenthalt im Schlöffe

nicht geftattet war, fo reifte er nach Ottweiler und nahm fpäter Dienft

in der kaiferlichen Armee. Sein Land blieb von den Franzofen befel^t.

Im März 1677 begann die kaiferliche Armee unter dem Befehl

des Herzogs Karl V. von Lothringen fich in Bewegung zu fetten und

rückte im Mai gegen die Saar vor. Am 16. Mai lagerte fie fich auf

den Anhöhen von Malftalt bis St. Johann, worauf man den franzöfifchen

Kommandanten aufforderte, die Stadt zu übergeben; da diefer fich

weigerte, lieh der Herzog Kanonen auffahren und die Befchieljung

vorbereiten. Weil die Franzofen St. Johann nicht behaupten konnten,

fo hatten fie die Türme und Mauern zum Teil niedergeriffen, um den

Feinden keinen Stützpunkt zu laffen. Um die Annäherung zu erfchweren,

fteckten fie am folgenden Tage die Vorftadl im Tal (nach St. Arnual

zu) und die Häufer an der Schloljkirdre in Brand (der Schloljberg

war damals noch eng mit Häufern behänden). Als die Bewohner,

welche nicht einmal vorher gewarnt worden waren, Anhalten zum Löfchen

machten, nahmen ihnen die Franzofen Eimer und Kübel weg; fo ver¬

breitete fich der Brand bald über die ganze Stadt und verzehrte
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die diditgebauten Holzhäufer. Auch das Dadi der Sdilofkirche wurde
vom Feuer ergriffen, die Glocken fehmoizen und fielen herab. Um nur
aus den Flammen zu entkommen, fchlugen die Bürger die Stadttore ein und
retteten fich ins Freie.

Mittlerweile hatten die Kaiferlichen zwei Brücken über die Saar gefchlagen
und befdioffen das Schloß aus zwei Batterien von St. Johann und von der
Saarbrücker Seite aus. Durch den Widerftand und die BrandFiftung
der Franzofen erbittert, warfen fie fchlieflich am 18. Feuerkugeln in
das Schloß, nötigten die Befafung zur Übergabe, und die Kroaten
verübten unter den Brandftiftern em gräfliches Gemefel. Die Gräfin
Eleonore Klara war faft bis zum leften Augenblick von den Franzofen
zurückgehalten worden und kaum dem Tode entronnen. Ihr Gemahl,
Graf Guftav Adolf, wurde am 7. Oktober desfelbcn Jahres als kaiferlicher
Generalmajor in einem Gefecht gegen die Franzofen bei Kodiersberg
in der Nähe von StrafJpurg tödlidi verwundet und ftarb zwei Tage
fpäter in Strafburg. Seine einbalfamierte Leiche ift noch in der evange-
lifchen Thomaskirche zu Strafbürg zu fehen; in der Schlofkirche lief
fein Sohn Ludwig Kraft feinen beiden Eltern ein präditiges Grabmal
errichten.

In Saarbrücken fah es jeft öde und traurig aus; alle Häufer, mit
Ausnahme von 6 maffiv aus Stein erbauten, lagen in Afdie und Schutt.
Von der Schlofkirdie war Dadi und Turm abgebrannt, das Schlof
war zur Hälfte vom Feuer zerftört; die Häufer im Raufdiental waren
ebenfalls niedergebrannt. Zu den vom Feuer verfchont gebliebenen Häufern
gehörte das Gymnafialgebäude, das vereinzelt Fand, und einige Häufer
adeliger Familien; audi einige kleine Häufer in der Vorftadt vor dem
Markttore waren noch übrig.
Die Einwohner hatten fidi gleich beim Brande nach allen Seiten hin
geflüchtet und irrten von allem entblöft und dem Elend preisgegeben
umher. Manche von ihnen kehrten nicht mehr zurück; einige Farben
vor Schrecken und Entbehrung, andere liefen fich auswärts nieder und
noch 40 bis 60 Jahre fpäter fand man heimliche Verftecke, in welchen
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einige nicht wiedergekehrte Flüchtlinge ihre Habieligkeiten verborgen
hatten. Wieder andere hatten iidr in die benachbarten Dörfer geflüchtet
und fanden fpäter in St. Johann einen Zufluchtsort.

Noch um das Jahr 1720 waren nur etwa zwei Drittel der Häuferzahl, wie
iie hundert Jahre früher gewefen, vorhanden. Die Schloßkirche wurde
erft im Jahre 1691 wiederhergeftellt; am 22. Dezember wurde der
Kirchturm aufgefdilagen und am folgenden Tage die neue Glocke ein¬

gehängt. Eine Orgel wurde vom Klofter Tholey für 300 Gulden gekauft.

Der Frieden von Nymwegen (5. Februar 1679), welcher die Graffchaft
Saarbrücken ihren rechtmäßigen Befißern zurückgab und die Räumung
durch die FVanzofen feftfeßte, hatte gerade das Entgegengefeßte zur
Folge, indem die franzöfifdie Regierung jeßt durch das bekannte Reunions¬
verfahren nicht allein die Graffchaft Saarbrücken, fondern auch viele
andere Landfchaften und Gebiete des linken Rheinufers als Dependencen
der ihr abgetretenen Bistümer Meß, Toni und Verdun an fich zog.

Am 8, Juli 1680 fällte die Reunionskammer in Meß den Spruch, daß
die Gräfin Eleonore Klara bei Strafe der Lehnentziehung binnen 40
Tagen ihr Lehen von dem Bifchof von Meß empfangen und ihre
Untertanen anweiien Folie, keinen andern Oberherrn als den König
von Frankreich anzüerkennen und an kein anderes Gericht als an das
Parlament in Meß zu appellieren, und alsbald trat der König, noch
ehe die Gräfin den Lehnseid wirklich geleiftet hatte (9. Januar 1681),
als abfoluter Landesherr auf. Die Saargegend wurde in die Province
de la Sarre verwandelt und als Intendant der Juftiz, der Polizei und
der Finanzen Anton Bergeron de la Goupillicre beftellt, der in Homburg
feinen Siß nahm und von dort aus mit unbefchränkter Willkür feine
Verfügungen ergehen ließ, indem er Beamte ein- und abfeßte, Steuern,
Kontributionen und Lieferungen nach Gutdünken ausfdirieb.

Von den Verfügungen der franzöfifchen Behörde war keine cinfchneidender
und folgenreicher als ihre Eingriffe in das konfeffionelle Gebiet,
Seit dem Jahre 1575 war die Ausübung des katholifchcn Gottesdienftes
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in der Graffchaft Saarbrücken verboten, und in den Städten
wurden nur Lutheraner als Bürger angenommen, Reformierte nur aus-
nahmsweife geduldet. Jedoch muffen fich ¡m 30jährigen Kriege während
der öfterreichifdien, lothringifchen und franzöfifchen Befei?ung und während
des zweiten Raubkrieges Katholiken in den Städten niedergelaffen haben;
denn wir erfahren, dal? damals die proteftantifchen Pfarrer bei der Be¬
erdigung von Katholiken die kirchlichen Handlungen verrichteten.

Die franzöfifche Garnifon hatte ihren eigenen Feldprediger namens
Fabry mitgebradit, der fich fortan Priefter und Ausfpender der Garnifon
zu Saarbrücken und St. Johann und beftellten Seclforger der ganzen
Graffchaft Saarbrücken nannte und den proteftantifchen Geiftlichen das
Recht, Katholiken zu beerdigen, beftritt. Im Anfang des Jahres 1680

liel? er einen Hirtenbrief des Bifchofs von Met? an der Kirche zu St. Johann
anfchlagen, in welchem diefer feine baldige Ankunft ankündigte. Bald
nachher erfchien er auch, und da die Übergabe der Kirche in St. Arnual
an die Katholiken von der Gräfin verweigert wurde, fo weihte er am
30. Mai ein Haus der Stadt als katholifchc Kapelle ein.

Der Bifchof von Mel? hatte fich nämlich fchon im Jahr 1669 vergeblich
für die Ausübung des katholifchen Bckenntniffes in der Graffchaft ver¬
wendet; jet?t, da beide Städte von den Franzofen befet?t waren, fchritt
er zur Ausführung feiner Pläne. Da die alte Pfarrkirche zum hl. Ludwig (!)
in Saarbrücken in die Hände der „Irrgläubigen* 4 gefallen und deshalb
als diruta anzufehen fei, fo übertrug der Bifchof das Saarbrücker Pfarramt
auf die Kapelle zu St. Johann und gab diefer jei?t zur Pfarrkirche
erhobenen gottesdienftlichen Stätte als zweiten Patron den hl. Ludwig.
Die franzöfifche Regierung begnügte fich aber nicht, den katholifchen
Untertanen die Ausübung ihres Gottesdienftes zu ermöglichen, fondern
fie bemühte fich auch, möglichft viele verirrte Schafe in den Schol? der
alleinfeligmachenden Kirche zurückzuführen. Am 6. Juni 1681 wurde
durch eine „declaration“ beftimmt, dal? felbft fiebenjährige Kinder
zur katholifchen Religion übertreten könnten. So trug man den Glaubens¬
hader in die einzelnen Familien und in die Seelen der Unmündigen
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hinein. Am 4. Januar 1684 erlief la Goupilliere die Verordnung, daß

alle diejenigen, welche die katholifche Religion annehmen würden, vier

Jahre von allen Laften und Befchwerden, Einquartierungen, Umlagen,

Steuern und Fronden befreit fein follten. Alle Amtleute, Schultheißen,

Meier und Schöffen erhielten bei Strafe der Wiedercrfeßung den Befehl,

die Neubekehrten nicht mit folchen Laften zu belegen und, wie fpäter

zugefeßt wurde, ihren Anteil auf die Lutheraner und Reformierten zu

legen. Die Entfcheidung aller Prozeffe folcher Neubekehrien mit Gegnern

anderer Religion behielt fich der Intendant felbft in zweiter Inftanz vor,

damit jenen kein Unrecht gcfchehe. Die Beobachtung der katholifchcn

Feiertage wurde ftreng geboten, felbft die Verrichtung der notwendigften

Gefdiäfte, wie Heumachen, Anfertigung eines Sarges u. dgl. an Sonn-

und Feiertagen wurde mit Geldftrafe belegt. Den Beamten wurde der

Befuch der Meffe eingefcharft, bei Erledigung von Stellen nur Katho¬

liken angeftelli. So arbeitete man mit den gröbften Mitteln daraufhin,

die proteftantifche Bevölkerung von ihrem Glauben abtrünnig zu machen.

Am 21. Dezember desfelben Jahres machte der Intendant folgendes

bekannt: Da es der Billigkeit nicht entfpreche, daß die katholifchen

Einwohner von der Benußung der Kirchen ausgefchlolfen feien, fo befehle

der König, daß an allen Orten, wo fich zwei Kirchen befänden, die

kleinere den Katholiken eingeräumt werden follc; wo nur eine vorhanden

fei, follte fie beiden Bekenntniffen gemeinfchaftlich fein, jedoch follten die

Katholiken auf die kirchlichen Einkünfte keinen Anfpruch erheben und

keine Störung des evangelifchen Gottesdien ftes verurfachen, die Meffe

nur im Chor gelefen und diefer nötigenfalls abgetrennt werden. Damit

wurde der bisherige durch den Weflfälifchen Frieden anerkannte Rechts-

zuftand umgeftoßen, obwohl der König kurz vorher, am 15. Auguft 1684,

bei dem Regensburger Waffenftillftand den Proteftanten in den reunierten

Gebieten die Beibehaltung ihrer Kirchen verfprochen hatte.

Da Saarbrücken und St. Johann eine Stadtgemeinde bildeten, fo wurde

auf Grund diefes königlichen Erlaffes die Kirche zu St. Johann von den

Katholiken allein beanfprucht. Dem widerfeßte fich aber der Pfarrer
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Schloffer in St. Johann, wahrfcheinlidi mit der Begründung, da^ St. Johann
ein felbftändiger Ort fei und fomit den Katholiken nur das Mitbenuhungs-
redit an der Kirche zuftehe. Da der Pfarrer nicht gutwillig von feiner
Kirche und Gemeinde weichen wollte, fo wurde er unter dem Vorgeben,
dalj er eine üble Conduite geführt, nadi Homburg ins Gefängnis ge¬
bracht. Die Gefangennahme war auf den Beridit des katholifchen
Pfarrers Thielemanni zu St. Johann gefchehen; beide Pfarrer hatten
fich öffentlich in der Kirche geftritten. Die Bitte der Bürgcrfdiaft von
St. Johann, er möge ihnen erlauben, einen andern Pfarrer zu wählen,
fchlug der Intendant ab und verwies He an Thielemanni als den beftellten
Pfarrer. Schloffer wurde nach einiger Zeit feiner Haft entlaffen, aber
(7. April) des Landes verwiefen, und der Intendant befahl nun der
Ortsobrigkeit, die Gemeinde in St. Johann zum katholifdien Gottesdicnft
anzuhaltcn; doch er hatte damit wenig Erfolg, da die Evangelifchen in
St. Johann vorzogen, die Kirche in Saarbrücken zu befliehen, die bei
der geringen Anzahl der dortigen Bürgerfchaft hinreichend war, um
beide Gemeinden aufzunehmen.

Die St. Johannis-Kirche war mittlerweile ganz von den Katholiken in
Befih genommen, und am zweiten Pfingfttage wurde die erfte feierliche
Mcffe in der nunmehr ganz katholifchen Kirche gehalten. Am 2. Juli
wurde derAltar abgebrochen und ein anderer aufgeführt, der am 24, Auguft
durch den Bifchof von Metj eingeweiht wurde. Der Intendant hatte
bei diefer Gelegenheit befohlen, da^ Meier und Gericht zu Saarbrücken
der Predigt des Bifchofs beiwohnen follten; und als fie fich nicht ein¬
gefunden hatten, wurde jeder der Gerichtsleute zu einer Strafe von 10
Livres verurteilt, der Meier Jakob Senner aber mit zehntägigem Gefängnis
belegt und endlich feines Amtes entfett.

Damit waren jedoch die Mittel der franzöfifdhen Regierung noch nicht
erfchöpft. Diejenigen Lutheraner, die früher katholifch gewefen oder
deren Vater oder Mutter der alten Religion angehort hatten, wurden
genötigt, wieder zurückzutreten, und wenn fie fich weigerten, mit Haft
beftraft. Selbft gegen Leute von 60—70 Jahren ging man fo vor. Es
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wird fogar berichtet, dalj man mit Naien- und Ohrenabfehneiden drohte,

während man den Willigen Freiheiten und Ehrenämter verfprach. So

machte man natürlich Abtrünnige, aber diele „Neubekehrten“ mußten nun

mit Zwang zur Erfüllung ihrer religiöfcn Pfliditen angehalten werden.

Infolge diefes Zwanges nahm die katholifche Bevölkerung fehr ftark zu.

Eine franzöfifche Zufammenftellung aus dem Jahre 1688 zahlt in Saar¬

brücken 58 Familien, darunter 16 katholifche, 2 reformierte und 40
lutherifdre; in St. Johann 193 Familien, darunter 63 katholifche, 14

reformierte und 116 lutherifdre. In Saarbrücken befanden fich 179, in

St. Johann 511 Kinder. Unter der Jugend trat die fchrofffte konfeffionellc

Scheidung ein. Es wurde eine befondere Schule in den Städten ge¬

gründet, in der die Kinder in der katholifchen Religion und in der fran-
zöfifchen Sprache unterridrtet wurden, den Katholiken und Neubekehrten

bei 10 fr. Strafe monatlich eingefchärft, ihre Kinder in diele Schule

zu ichicken. Graf Ludwig Kraft feinerfeits wandte fidi an die evan-

gelifchen Eltern mit dem Gebot, ihre Kinder vom 6, bis 15. Jahre

in die (deutfehe) Schule zu fdricken, da fonft in Zukunft keiner unter

der Bürgerfchaft beider Städte gefunden werde, der zur Belegung eines

Stadtamtes oder zu andern öffentlichen Dienften tauglidr fei. So Fan¬

den fich eine deutfehe evangelifche und eine franzöfifdre katholifche Partei

gegenüber.

Der Friede von Ryswyk (1697) gab dem Grafen den unbefdrränkten

Befit) feines Landes zurück, und die alten Einrichtungen traten wieder

in Kraft. Nur eine wichtige Folge der franzöfifchen Hcrrfdraft blieb

beheben. Durch die fogenannte Ryswyker Klaufel wurde beftimmt,

da^ die katholifche Religion an allen zurückzugebenden Orten in dem

Zuftand bleiben folle, in dem fie jetzt fei. Dodr nach dem Abzug der

Franzofen ftellte die evangelifdre Bürgerfchaft von St. Johann den An¬

trag, da(z ihr wenigftens die Mitbenutzung der entriffenen Kirche wieder

gebattet würde. Graf Ludwig Kraft gab dem billigen Wunfche audr

Folge, und er führte das exercitium fimultaneum, d, h. die gemein-

fchaftliche Benutzung der Kirche durdr Proteftantcn und Katholiken ein.
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„Es haben aber,“ wie er felbft ichreibt, „die Katholiken einen folchen
Lärm bei dem Bifchof von Mcij gemacht, dalj dcrfclbe fich unterwunden,
mir einen gar empfindlichen Brief zu fchreiben, foda£ mich zuietjl viele
Urfachen bewogen, von dem angefangenen Werk abzulaffen.“ Damit
blieb die Kirche in St. Johann den Evangelifchen verloren. Der evan-
gelifche Pfarrer von St. Johann predigte, taufte und traute in den
nächften 30 Jahren in der Schlo^kirche zu Saarbrücken,

Erft im Jahre 1725, als die Zahl der Bewohner fich vermehrt hatte,
faljte die evangelifche Bürgerfchaft von St. Johann den Plan,
ein eigenes Gotteshaus zu erbauen und führte ihn mit Unterftühung
des Grafen Friedrich Ludwig aus. Der Grundftein wurde am 4. April
1725 gelegt und die Kirche am Johannistage 1727 eingeweiht. Seit¬
dem diente die Schlo^kirche wieder dem Gottesdienft der Gemeinde
Saarbrücken allein.

6. DIE FÜRSTENZEIT
Nach dem Tode des kinderlofen Grafen Friedrich Ludwig im Jahre
1728 ging die Herrfchaft auf die fürftliche Linie Naifau-Ufingen über.
Die Fürflin Charlotte Amalie, die für ihren unmündigen Sohn Wilhelm
Heinrich die Regentfchaft übernommen hatte, lief; eine Unterfuchung der
Zuftände in dem Saarbrücker Lande vornehmen.
In einem Berichte des Kammerrats Schmoll vom Jahre 1729 fpricht
fich diefer Beamte befriedigt über den Gottesdienft in beiden Städten
aus, den er infolge der Anordnungen Ludwig Crato's gut eingerichtet
fand. „Der hochfelige Graf Ludwig Crato ift fonderlich für Kirchen
und Schulen beforgt gewefen, maljen er in feinem Teftament verfchafft,
dalj feine fuccedierendc Erben und Nachkommen fich die Beftellung
der Kirchen und Schulen mit tüchtigen Subjectis eifrigft angelegen fein
laffen möchten, damit das Böfe, fo durch das verderbliche Kriegswefen
eingefchlichen, durdi gute Erbauung und fleißigen Unterricht zu gutem
Leben und chriftlichem Wandel je mehr abgefchafft werde.“
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